
HamburgischesOberverwaltungsgericht
Die Geschaftsstelle des 3. Senats

HamburgischesOberverwaltungsgericht,
Lubeckertordamm4, 20099Hamburg

Rechtsanwalte
Fuller & Kollegen
TRIAS
Martin-Luther-Ring 12
04109 Leipzig

Ihr Zeichen: 00012-19NH/KF/dt/90432

Aktenzeichen Zimmer Durchwahl Datum
3 Bs 2/19 5.08 42843-7656 25.02.2019

Venovaltungsrechtssache
Krijan ./. Freie und Hansestadt Hamburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemall richterlicher Verfugung wird anliegender Beschluss vom 21.02.2019 Obersandt.

Mit eirdlichen,Gruflen
/

rchter — '

Justizangestellte

Telefon 040 42828 - 0 * Telefax 040 42843 —7219 (Gemeinsame Annahmestelle im Haus der Gerichte)
Telefax 040 427 987 101 (nur für Sendungen an das Oberverwaltungsgericht)

Internet: www.Oberverwaltungsgericht.Hamburg.de

Sprechzeiten: Verkehrsverbindungen: Parkmoglichkeiten:
Montag bis Freitag 9-12 u. 13-14 Uhr Buslinien: 35, 36 ®Tiefgarage Zufahrt BerlinerTor
oder nach Vereinbarung U-Bahn LohmOhlenstralle (neben dem Studentenwohnhaus Nr. 3 -

S- u. U-Bahn Berliner Tor je angefangene Stunde 1,50€)
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Hamburgisches Oberverwaltungsgericht

Besch Iuss

In der Verwaltungsrechtssache

Ivica Krijan,
Ernst-Horn-Strafle 36 c,
22525 Hamburg,

Prozessbevollmachtigte:
Rechtsanwalte Rifler & Kollegen,
TRIAS,
Martin -Luther -Ring 12,
04109 Leipzig,
- 00012-19NH/KF/dt/90432 -,

gegen

Freie und Hansestadt Hamburg,
vertreten durch die Behorde fur Wirtschaft,
Verkehr und Innovation
Rechtsamt, Abteilung Verkehrsrecht,
Verkehrsgewerbeaufsicht
Referat Verkehrsgewerbeaufsicht,
Alter Steinweg 4,
20459 Hamburg,
- RV2/60.24-2161 -,

- Antragsteller -

- Antragsgegnerin -

beigeladen und BeschwerdefOhrerin:
CleverShuttle Hamburg GmbH
vertreten durch den Geschaftsfuhrer Bruno Ginnuth,
Bernstorffstra0e 120,
22767 Hamburg,

Prozessbevollmachtigte:
Redeker Seliner Dahs,
Rechtsanwalte,
Leipziger Platz 3,
10117 Berlin,
- 40/03392-18 -,



hat das Hamburgische Oberverwaltungsgericht, 3. Senat, am 21. Februar 2019 durch

die Vorsitzende Richterin am Oberverwaltungsgericht Sternal,
den Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Plog,
die Richterin am Oberverwaltungsgericht Dr. Knop

beschlossen:

Es wird festgestellt, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt hat.

Der Beschluss des Verwaltungsgerichts vom 20. Dezember 2018 ist wirkungslos.

Die Antragsgegnerin tragt die Kosten des gesamten Verfahrens einschliefIlich der

auflergerichtlichen Kosten der Beigeladenen.

Griinde

Der Antragsteller wendet sich im Wege einstweiligen Rechtsschutzes gegen die der Bei-

geladenen erteilten Erweiterungsgenehmigung nach § 2 Abs. 7 PBefG vom 9. Februar

2018, mit der es der Beigeladenen gestattet wird, ihren App-basierten On-Demand-Ride-

Sharing-Dienst Clever Shuttle unter Einsatz von Elektro- und Wasserstofffahrzeugen kOnf-

tig mit 50 anstatt vormals 20 Fahrzeugen zu betreiben.

Der Antragsteller ist Taxenunternehmer und verfOgt aktuell Ober eine Genehmigung zur

Ausubung des Verkehrs mit drei Taxen mit Gultigkeit bis Mai 2022. Gegen die Erweite-

rungsgenehmigung erhob er am 9. Marz 2018 Widerspruch. Die Antragsgegnerin verwarf
den Widerspruch mit Bescheid vom 17. August 2018 als unzulassig. Hiergegen erhob der

Antragsteller Klage, Oberdie noch nicht entschieden ist.

Das Verwaltungsgericht hat mit Beschluss vom 20. Dezember 2018 auf den gleichzeitig

eingelegten Antrag auf Gewahrung einstweiligen Rechtsschutzes festgestellt, dass der

Widerspruch des Antragstellers gegen die der Beigeladenen erteilten Erweiterungsge-
nehmigung aufschiebende Wirkung habe. Dem Drittwiderspruch des Antragstellers kom-
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me aufschiebende Wirkung zu. Der Widerspruch sei zulassig, insbesondere sei der An-

tragsteller drittanfechtungsbefugt.

Hiergegen haben die Antragsgegnerin und Beigeladene Beschwerde erhoben.

Am 21. Dezember 2018 ordnete die Antragsgegnerin die sofortige Vollziehung des Be-
scheids vom 9. Februar 2018 an.

Der Antragsteller hat daraufhin das Verfahren in der Hauptsache fur erledigt erklart. Die

Antragsgegnerin hat der Erledigungserklarung des Antragstellers widersprochen.

1. Mit der Erledigung der Hauptsache des Rechtsstreits und im Hinblick darauf, dass die

Antragsgegnerin der von dem Antragsteller erklarten Hauptsachenerledigung widerspro-
chen hat, hat sich der Streit urn die Feststellung der aufschiebenden Wirkung und der

Begrundetheit der diesbezuglichen zulassigen Beschwerden in einen Streit urn die Erledi-

gung in der Hauptsache umgewandelt. Dies fOhrt zu der gerichtlichen Feststellung, dass
sich die Hauptsache des Rechtsstreits erledigt hat und die in der Vorinstanz ergangene
Entscheidung unwirksam ist (vgl. BVerwG, Beschl. v. 17.12.1993, 3 B 134/92, Pharma
Recht 1994, 217, juris Rn. 1; OVG Munster, Beschl. v. 18.12.2008, 13 A 1066/06,
DOV 2009, 300 (Ls.), juris Rn. 14). Diese Grundsatze Oberdie Behandlung der einseitig
gebliebenen Erledigungserklarung sind auch in Verfahren des vorlaufigen Rechtsschutzes
anwendbar (OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 18.1.2018, OVG 10 S 7.17, juris Rn. 4
m. w. N.).

Die Hauptsache des Rechtsstreits hat sich erledigt. Denn nachdem die Antragsgegnerin
die sofortige Vollziehung des Bescheids vom 9. Februar 2018 angeordnet hat, ist unab-

hangig von der Frage, ob der Widerspruch des Antragstellers bislang aufschiebende Wir-

kung hatte, eine aufschiebende Wirkung des Widerspruchs nicht mehr gegeben (vgl. Putt-

er, in: Sodan/Ziekow, VwG0, 5. Aufl. 2018, § 80 Rn. 53), so dass eine Feststellung da-

hingehend, dass der Widerspruch aufschiebende Wirkung hat, nicht mehr ergehen kOnn-
te. Der Rechtsstreit ist auch nicht als Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden

Wirkung fortzusetzen. Dies hatte der Antragsteller zwar hilfsweise beantragt, gleichwohl
stellt die Anordnung der sofortigen Vollziehung durch die Antragsgegnerin nach Erlass der
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erstinstanzlichen Entscheidung, mit der die aufschiebende Wirkung festgestellt worden

war, eine Anderung des Streitgegenstandes dar.

Urn dem Verfahrensverlauf und der Erledigung der Hauptsache Rechnung zu tragen und

zwecks Vermeidung einer fOr sie ungunstigen Kostenentscheidung im Erledigungsstreit
hatte sich die Antragsgegnerin der Erledigungserklarung anschlieflen kannen. Dies ist

nicht geschehen. Ein weiterhin bestehendes Interesse der Antragsgegnerin an einer ge-
richtlichen Entscheidung in der Sache ist nicht dargetan. Ein derartiges Interesse an einer

Sachentscheidung trotz Erledigung der Hauptsache kann sich aus einer analogen An-

wendung des § 113 Abs. 1 Satz 4 VwG0 ergeben (vgl. OVG Munster, Beschl. v.

18.12.2008, 13 A 1066/06, DOV 2009, 300 (Ls.), juris Rn. 23). Ein solches Feststellungs-
interesse ist aber bei der Antragsgegnerin nicht zu bejahen.

Die erstinstanzliche Entscheidung ist zwar zu ihren Lasten ausgegangen, der Beschluss

des Verwaltungsgerichts vom 20. Dezember 2018 ist aber als Folge der mit dieser Ent-

scheidung erfolgenden Feststellung der Erledigung der Hauptsache wirkungslos (§ 173

VwG0 i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO analog) und hat demzufolge keine Rechtswirkun-

gen mehr.

Die Antragsgegnerin kann sich auch nicht auf eine Wiederholungsgefahr berufen. Denn

die Antragsgegnerin kann sich nicht durch widersprOchliches Verhalten eine Wiederho-

lungsgefahr selbst schaffen. Entweder vertritt die Antragsgegnerin die Auffassung, dass

der Drittvviderspruchunzulassig sei und damit keine aufschiebende Wirkung habe. Dann

hatte die Antragsgegnerin aber die Entscheidung im Beschwerdeverfahren abwarten

mussen. Oder die Antragsgegnerin gibt diesen Rechtsstandpunkt auf und ordnet dement-

sprechend die sofortige Vollziehung des Bescheids an. Dann waren die Erfolgsaussichten
des Widerspruchs und damit eine etwaige Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung
in einem Verfahren nach § 80 Abs. 5 VwG0 zu klaren. Zwar weist die Antragsgegnerin
zutreffend daraufhin, dass ihr widerspruchliches Verhalten zu einem wiederkehrenden

Kreislauf faren kOnnte.Allerdings verkennt die Antragsgegnerin, dass die im Verfahren

aufgeworfene Frage, ob der Widerspruch bis zu der Anordnung der sofortigen Vollziehung
aufschiebende Wirkung hatte, nicht mehr beantwortet werden kann. Denn nach Anord-

nung der sofortigen Vollziehung hat der Widerspruch unstreitig keine aufschiebende Wir-

kung mehr. Dies ware auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren zu berUcksichtigen.
Vor diesem Hintergrund verblieb im Obrigen dem Antragsteller zur Vermeidung einer Kos-

tenlast keine andere MOglichkeitmehr, als das Verfahren fur erledigt zu erklaren.
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2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwG0. In dem (nur noch) anhangigen
Verfahren urn die Feststellung der Erledigung der Hauptsache ist die Antragsgegnerin

unterlegen, so dass sie die Kosten des Verfahrens zu tragen hat. Die Kostenentscheidung
hinsichtlich der auflergerichtlichen Kosten der Beigeladenen folgt aus § 162 Abs. 3

VwG0. Hier entspricht es der Billigkeit, der Beigeladenen die Kosten zu erstatten und

diese der unterlegenen Antragsgegnerin aufzuerlegen, da die Beigeladene einerseits emn

Kostenrisiko durch die Stellung von Antragen und Einlegung von Rechtsmitteln eingegan-

gen ist (vgl. § 154 Abs. 3 VwG0), sie jedoch andererseits auf die Erledigung des Rechts-

streits keinen Einfluss hatte und vor allem auch keine prozessbeendigende Erklarung hat-

te abgeben konnen. Hierbei wird berucksichtigt, dass die Beigeladene in dem Erledi-

gungsfeststellungsstreit anders als in dem Ausgangsverfahren mit Blick auf ihr Rechts-

schutzbegehren weder dem Antragsteller noch der Antragsgegnerin zugeordnet werden

kann.

Die Festsetzung des Streitwerts bleibt einer gesonderten Entscheidung vorbehalten, da

den Beteiligen zuvor rechtliches GehOrzu gewahren ist.

Sternal Knop Plog

Rh. die Richtigkeit der Absch rift
Hamburg, den 25.02.2019

Richter
als Urkundsbeamtin der Geschafts-
stelle
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt —
ohne Unterschrift gultig.




